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EDITORIAL

IMPRESSUM

Parlamente pflegen sich namentlich in
politisch turbulenten Zeiten darüber zu
beklagen, dass sie kaum in der Lage seien,
die ihnen von der Verfassung übertragenen
Kontrollaufgaben zu erfüllen. Dreht sich
die allgemeine Aufregung überdies um Vor-
gänge ausserhalb der Zentralverwaltung
oder gar in rechtlich verselbständigten
"öffentlichen Unternehmen", die beim
"service public" versagen, fällt es den Par-
lamenten besonders schwer, die ihnen von
der Verfassung zugedachte Rolle der politi-
schen Kontrollinstanz richtig zu spielen.
Das vorliegende Heft nimmt sich besonders
der Frage an, wie Parlamente in diesem
sensiblen Bereich verfassungskonform
"Oberaufsicht" ausüben d.h. politisch Ein-
fluss nehmen können. 

Was heisst denn "Oberaufsicht" über-
haupt? Sie ist wesentliches Element der
Gewaltenteilung. Sie zwingt die Adressa-
ten zur öffentlich wahrnehmbaren Rechen-
schaftsablage und soll im demokratischen
Rechtsstaat Vertrauen schaffen. Als parla-
mentarische Kontrolle ist sie im System der
Konkordanz der Staatsfunktionen nicht
Ausdruck einer hierarchischen Funktion,
sondern tragende Säule des verfassungs-
mässigen Zusammenwirkens der staatslei-
tenden Organe. Ihre Instrumente und
Sanktionen sind ausschliesslich politischer
Natur. Hoheitsakte der beaufsichtigten
Träger öffentlicher Aufgaben dürfen weder
aufgehoben noch abgeändert werden.
Oberaufsicht ist demnach typischerweise
grundsätzlich nachträglich, selektiv, punk-
tuell und exemplarisch. Den Organen der
parlamentarischen Oberaufsicht – nament-
lich den Kontrollkommissionen – müssen
besondere Informationsmittel zur Verfü-
gung stehen. Insbesondere die Handha-
bung der Auskunfts- und Einsichtsrechte

bleibt aber schwierig, wie die aktuellen
Auseinandersetzungen im Zuge der Totalre-
vision des Parlamentsrechts auf Bundes-
ebene zeigen. Immerhin besteht aber die
Chance, die in der neuen Bundesverfas-
sung verankerten substanziellen Mitwir-
kungsrechte des Parlaments auf Gesetzes-
ebene zu konkretisieren und insbesondere
auch taugliche Instrumente für die verfas-
sungsmässig geforderte Wirksamkeitsprü-
fung (Art. 170 BV) bereit zu stellen.

Die parlamentarische Oberaufsicht sieht
sich in besonderem Masse mit dem raschen
Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft
konfrontiert, spürt die wachsende Erwar-
tungshaltung der Öffentlichkeit gegenüber
der Politik und der öffentlichen Verwaltung
und muss versuchen, sich auf die zuneh-
mende Komplexität der öffentlichen Aufga-
ben einzustellen. Neue Organisationsstruk-
turen, Rechtsformen, Finanzierungsmoda-
litäten, technologische Plattformen, ver-
änderte Modelle der Verwaltungsführung,
aber auch neue Kommunikationsgewohn-
heiten stellen für die parlamentarische
Oberaufsicht neue Herausforderungen dar.
Bedenkt man, dass sich auch das Staats-
verständnis in jüngster Zeit stark gewan-
delt hat, indem vermehrt öffentliche Auf-
gaben ausgelagert werden, wird klar, dass
sich die Oberaufsicht vermehrt mit Prozes-
sen, Innovationen und komplexen Netz-
werken auseinandersetzen und Risikoma-
nagement praktizieren muss. Bescheidener
ausgedrückt: die parlamentarische Ober-
aufsicht muss umfassender und dynami-
scher werden, wenn sie ihre verfassungs-
mässige Aufgabe erfüllen können soll.
Aber: Es bleibt dabei, dass die vornehmli-
che Aufgabe der parlamentarischen Ober-
aufsicht darin besteht, mit geeigneten
modernen Mitteln dergestalt auf die Exe-

kutive und die Träger öffentlicher Aufga-
ben einzuwirken, dass deren Handlungen
und Unterlassungen offengelegt und die
politischen Verantwortlichkeiten zugeord-
net werden können. Das Parlament ist also
nicht oberste operative Leitung im "Unter-
nehmen Staat", sondern vorab Kontrollins-
tanz. Eigentliche Steuerungsfunktionen
("Controlling") kommen ihm im gewalten-
teiligen demokratischen Rechtsstaat
grundsätzlich nicht zu. 

Das gilt es namentlich dann zu bedenken,
wenn öffentliche Aufgaben ausgelagert
werden. Entlässt das Parlament mittels
spezifischem Rechtsetzungsakt eine Ver-
waltungseinheit bewusst aus der Zentral-
verwaltung oder schafft es gar privatrecht-
liche Strukturen zur Erfüllung öffentlicher
Aufgaben, hat es die Pflicht, die sachge-
rechten Aufsichtsmodalitäten im Grün-
dungsakt positivrechtlich zu umschreiben.
Nicht nur der politische Steuerungsbedarf
sondern auch das systemgerechte Instru-
mentarium der (Ober)Aufsicht sind bei
jeder Ausgliederung sorgfältig zu ermit-
teln. Dass dies eine ausgesprochen
anspruchsvolle Angelegenheit ist, zeigt die
aktuelle Privatisierungsdiskussion ein-
drücklich.
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